
 
 
 
 
 Anmeldung Abmeldung Ummeldung 

Behörde/Institution Was ist zu tun? 

Anwälte, Notare Änderung Vollmachten etc 

Arbeitgeber Urlaub für Umzug beantragen, Adressänderung 
(Dienstverträge etc) 

Arbeitsmarktservice (AMS) Bekanntgabe Adressänderung 

Banken Bekanntgabe Adressänderung 

Bezirksgericht  Hallein 
Telefon 06245/84537-0 
Grundbuch; Sachwalterschaft 

Bekanntgabe Adressänderung; Mitnahme Mel-
dezettel  und Lichtbildausweis  erforderlich! 

Bezirkshauptmannschaft  Hallein 
Telefon 06245/796-0 
Polizei und Verkehr; Umwelt und Forst 

Zulassungsschein, Waffenpass, Jagd- und  
Fischereikarte 

Bildungseinrichtungen  (Schulen, Hochschulen) 
Frühzeitig an- bzw abmelden, Fristen beachten! 
(Ausweise, Umschulungsansuchen, Schülerfrei-
fahrt etc) 

Energiebetriebe  (Fernwärme, Gas, Strom) An-/Ab-/Ummeldung 

Finanzamt  Salzburg 
Telefon 0662/6380-0 

Schriftliche Bekanntgabe Adressänderung; Be-
kanntgabe der Sozialversicherungsnummer  
erforderlich! 

Kinderbetreuungseinrichtungen Frühzeitig an- bzw abmelden, Fristen beachten! 

Krankenkasse , Pensionsversicherung  Bekanntgabe Adressänderung 

ORF GIS 
Service-Hotline 0810 00 10 80 oder www.orf-gis.at 

Ab-/An-/Ummeldung Rundfunkgeräte (TV-
Geräte, Radio) 

Post 
Nachsendeauftrag beantragen, Postfach ein-
richten, laufende Abonnements ändern, Post-
vollmachten ändern etc 

Stadtgemeinde  Hallein, Meldeamt 
Telefon 06245/8988 DW 113 oder DW 114 

Ab-/An-/Ummeldung Hauptwohnsitz, Ausstel-
lung Meldezettel etc 
Mitnahme eines Lichtbildausweises  (Führer-
schein, Personalausweis, Reisepass etc) erfor-
derlich! 

Stadtgemeinde  Hallein, Steuerverwaltung 
Telefon 06245/8988 DW 117 oder DW 125 

Ab- und Anmeldung von Hunden (meldepflichtig 
sofort, abgabenpflichtig ab 6 Monate) 

Studienbeihilfenbehörde Bekanntgabe Adressänderung (Matrikelnum-
mer  angeben) 

Telefongesellschaften Ab-/An-/Ummeldung Telefon, Handy, Internet, 
Kabelanschluss etc 

Verkehrsbetriebe Bekanntgabe Adressänderung bei Jahres-, Bo-
nus- oder sonstigen Vergünstigungskarten 

Vermieter Kündigung alter Mietvertrag, Terminvereinba-
rung für Wohnungsübergabe 

Versicherungen  (Kfz-, Zusatz-, Lebens-, Haushaltsversi-
cherungen etc) 

Bekanntgabe Adressänderung; Versiche-
rungsbestätigung  für die Änderung  des Zu-
lassungsscheins  einholen! 

Zivildienststelle, Militärbehörde Bekanntgabe Adressänderung 

 
Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig , welche Unterlagen  bei einer Abmeldung, Anmeldung oder 
Ummeldung für die jeweilige Behörde/Institution erf orderlich  sind (bspw amtlicher Lichtbildausweis, 
Meldezettel, Versicherungsbestätigung, Studentenausweis, Fischereikarte, Jagdkarte, Waffenpass etc)! 

 
STADT HALLEIN 

Rechtsabteilung/Meldeamt 

20/100-161/23-2006 Bitte wenden! 



Im Zusammenhang auf Anmeldungen, Abmeldungen und Ummeldungen weisen wir Sie auf Beach-
tung folgender gesetzlicher Bestimmungen hin: 
 
Meldegesetz 1991 – MeldeG, BGBl 1992/9 idgF 

� Wer in einer Wohnung Unterkunft nimmt, ist innerhalb von drei Tagen  danach bei der Meldebe-
hörde anzumelden. Erfolgt im Zuge einer Anmeldung eine Ummeldung  bei der zuständigen Mel-
debehörde , so erfolgt die Berichtigung des Zentralen Melderegisters  durch diese (§ 3 Abs 1). 

� Meldebehörden  sind die Bürgermeister  (§ 13 Abs 1). 
� Die An- und Abmeldung ist erfolgt, sobald der Meldebehörde der entsprechend vollständig ausge-

füllte Meldezettel  vorliegt (§ 4a Abs 1). 
� Die Meldepflicht  trifft den Unterkunftnehmer  (§ 7 Abs 1). 
 
Kraftfahrzeuggesetz 1967 (KFG 1967), BGBl 1967/267 idgF 

Der Zulassungsbesitzer  hat der Behörde , in deren örtlichen Wirkungsbereich das Fahrzeug zuge-
lassen ist, binnen einer Woche  jede Änderung  von Umständen anzuzeigen, durch die behördliche 
Eintragungen im Zulassungsschein berührt werden, wie insbesondere die Verlegung seines Haupt-
wohnsitzes  (§ 42 Abs 1). 
 
Waffengesetz 1996 (WaffG), BGBl I 1997/12 idgF 

Der Inhaber  eines Waffenpasses , einer Waffenbesitzkarte  oder eines Europäischen Feuerwaf-
fenpasses  hat der Behörde , die diese Urkunde ausgestellt hat, binnen vier Wochen schriftlich jede 
Änderung seines Hauptwohnsitzes oder Wohnsitzes  mitzuteilen (§ 26). 
 
Rundfunkgebührengesetz (RGG), BGBl I 1999/159 idgF 

Das Entstehen oder die Beendigung der Gebührenpflicht sowie die Änderung des Standorts oder 
Namens ist vom Rundfunkteilnehmer dem mit der Einbringung der Gebühren betrauten Rechtsträger 
unverzüglich  in der von diesem festgelegten Form melden (§ 2 Abs 3). 
 
Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl 1961/194 idgF 

Für die Erhebung  von Angaben  vom Einkommen  und Vermögen  natürlicher Personen, die im In-
land einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist das Wohnsitzfinanzamt  örtlich 
zuständig (§ 55). 
 
Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955 – GBG 1955, BGBl 1955/39 idgF 

In jedem Grundbuchsgesuch  sind das Grundbuchsgericht, bei dem es zu überreichen ist, sowie der 
Vor- und Zuname , der Stand  und Wohnort  des Antragstellers und der Personen, die von der Erledi-
gung zu verständigen sind, und wenn sie juristische Personen (Körperschaften usw.) sind, die ihnen 
zukommenden Benennungen anzugeben (§ 84). 
 
 
Interessante Informationen finden Sie auch im Internet: 

http://www.help.gv.at (Rubrik Umzug) 
 
 
 
 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen die Mit arbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Meldeamtes gerne zur Verfügung!  
 
Alles Gute im neuen Heim!  
 
Ihr Bürgermeister  
Dr. Christian Stöckl 
 
 

(Diese Checkliste versteht sich als Leitfaden und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!) 

 


